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Wir zeigen vor, was möglich ist!

ALLGEMEINES ZUM ZIEHEN VON ANHÄNGERN

DARF DER ANHÄNGER TECHNISCH GESEHEN ANGEHÄNGT WERDEN?
a. Der Anhänger darf nicht überladen werden. Mit anderen Worten, die momentane Masse des Anhängers (inkl. Ladung) darf die höchst

zulässige Gesamtmasse des Anhängers (laut Zulassungsschein des Anhängers) nicht übersteigen.
b. Die maximale Anhängerlast des Zugfahrzeuges darf nicht überschritten werden. Mit anderen Worten, die momentane Masse des 

Anhängers (inkl. Ladung) darf die höchstzulässige Anhängelast, unterteilt in gebremst und ungebremst, laut Zulassungsschein des 
Zugfahrzeuges nicht übersteigen.

c. Je nach Fahrzeug / Anhänger-Konfiguration müssen bestimmte Gewichtsverhältnisse eingehalten werden: 

UNGEBREMST:
Die momentane Masse des Anhängers (inkl. Ladung) mal 2 muss kleiner sein, als die Eigenmasse des Zugfahrzeuges plus 75kg

AUFLAUFGEBREMST, ZUGFAHRZEUG NICHT GELÄNDEGÄNGIG:
Die momentane Masse des Anhängers (inkl. Ladung) darf die höchstzulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges laut Zulassungsschein 

nicht übersteigen.

AUFLAUFGEBREMST, ZUGFAHRZEUG GELÄNDEGÄNGIG: 
Die momentane Masse des Anhängers (inkl. Ladung) darf das 1,5-fache der höchstzulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeuges laut Zu-
lassungsschein nicht übersteigen. Im Zulassungsschein muss allerdings ersichtlich sein, dass es sich um ein geländegängiges Fahrzeug 

handelt.

ANDERE BREMSE: 
Keine Bedingungen bezüglich des Gewichtsverhältnisses.

Bei der Frage, ob ein Anhänger aus technischer Sicht an ein Zugfahrzeug angehängt werden darf, kommt somit nicht auf die höchstzu-
lässige Gesamtmasse des Anhängers an, sondern auf den gegenwärtigen Beladungszustand des Anhängers.

(Ladung+Eigenmasse des Anhängers=momentane Gesamtmasse des Anhängers).

ZIEHEN VON ANHÄNGERN MIT PKW, KOMBI ODER LKW MIT

EINER HÖCHSTZULÄSSIGEN GESAMTMASSE BIS 3,5T

WELCHER FÜHRERSCHEIN WIRD BENÖTIGT?

a. Ein leichter Anhänger, bis 750kg höchstzulässige Gesamtmasse, darf im Rahmen der Klasse B immer gezogen werden.
b. Ist die Summe der höchstzulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und Anhänger nicht größer als 3.500kg, reicht auch bei schweren

Anhängern die Klasse B.
c. Ist die Summe der höchstzulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und schweren Anhänger größer als 3.500kg, aber nicht über 

4.250kg reicht der Code 96 zur Klasse B aus.
d. Ist die Summe der höchstzulässigen Gesamtmassen von Zugfahrzeug und schweren Anhänger größer als 4.200kg, ist jedenfalls die 

Klasse BE erforderlich. Der Anhänger darf dabei maximal 3.500kg höchstzulässiges Gesamtgewicht haben.
e. Bei der Frage, welche Führerscheinklasse für das Gespann benötigt wird, kommt es also nicht auf den gegenwärtigen Belastungszu-
stand des Anhängers an, sondern auf die höchstzulässigen Gesamtmassen.

WIE SCHNELL DARF HÖCHSTENS GEFAHREN WERDEN
(INNENORTS/FREILAND/AUTOSTRASSE/AUTOBAHN)?

FAHRZEUGART UND ZUGEHÖRIGE FÜHRERSCHEINKLASSE HÖHSTGESCHWINDIGKEITEN 

leichter Anhänger (bis 750kg höchstzulässige Gesamtmasse) 50/100/100/100

Beim Ziehen eines anderen als leichten Anhängers, wenn die Summe der höchstzuläs-
sigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge 3.500kg nicht übersteigt und das höchst-
zulässige Gesamtgewicht des Anhängers das Eigengewicht des Zugfahrzeuges nicht 
übersteigt.

50/80/100/100

In allen anderen Fällen 50/70/80/80


